
für den Kreis Usingen.
' _ -_ n mmK hdft 0 '

»-mal: 'Dienstag«. Donnerltag»
dt mit den wöchentlichen Freibeilage»

vovnttgSblatt' und .De, Land« «««»pt** «ochendla «'.

Druck und » erlag van
R. Wagner '» vnchdrnckerei tnUfingen.

Tchriftleitung: Richard Wagner.

- □ Sernsprecher Sh. 21.

Preis: Durch die Post bezogen vierteljährlich
1,50 'Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) I«
Verlage für den Monat 45'.Pfg. - »inrückungSgebi
Unzeigen 20 Pfg.. SieNamen 40 Pfg. die Garmond,

Dienstag , den 24. April 1S17. 52. Jahrgang.

Etlicher Stil.
Verordnung

Aufbefferuua der

VI.

_ Arisch
ü für vie Zivilbev - lkerutsg.

der Verordnung de» Bunderrat»
L»eailung de» Fleischverbrauch» vom 21.
^lS(R«ich»Stsetzblatt Seite 941) in Ver-
L V|et  Anordnung de»Herrn Präsidenten
' lnährungsamte« vom 17. März 1917

Umfang de» Kreise« Ufingen fol-
mmt:

I.
16  April 1917 ab tritt bi» a. SB. für

4i durch Hau«schlach>ung selbstversorgte
Muuo eine Erhöhung der Fteischralion
Währung einer Sonderzulage ein. di« in
I. 2ß0 Gramm beträgt. Kinder erhalten
i Beginn de» Kalenderjahre«, in dem st«
ßc Lebensjahr vollenden, nur die Hälfte.II.
, berechtigte Person erhält für je4 Wochen
Meischkarte de» Kreise» Ufingen zum
»ieser Sonderzulag, neben der bisherigen
«ile. III.
!»ns«tzfleischkartrn(Lollkartrn und Kinder-
iüi die Sonderzulag« werden den Semeindrn
9 bim tatsächlichen Bedarf entsprechenden
i«»m«l für einen Zeitraum von vier Wochen

Stammkarte ist mit vier Wochenabschnitten
i Dies« Stammkarte und Abschnitte haben
tItrcif*Ufingen Gültigkeit. Die Gemeinden
die Stammkarten« it der Bezeichnung de,
btoite» und wit laufender Nummer zu vrr-

Diese Aleischkarten find von den Gemeinden
ihrem Bezirk ansäßigen. nicht selbstverio rgten

«INmoSvorständen oder deren Vertretern sllr
i ihrem Haushalt gehörigen Personen aus
, »u,zustellen. Znr Stellung de» Antrag»»
>i«, wenn der Antragsteller sich in da» von
lmeind, zu führend, Verzeichnt» einträgt.
In tzaurhaltungevorfiand. in Fällen der de«
mg sein Vertreter, hat auf der«arte an
«- Vordruck kenntlich gemachten Stelle seinen
amzutragen. Die Uebertragung der Stamm-
; iorote der Abschnitte auf andere Personen

soweitc» sich nicht um solche Personen
I die dem Haushalte angehören, oder in
Äernd oder vorübergehend verpflegt werde«.

st>Ausgabe nener Fleischkarten find die alten
»«indebehürd« »urückzugeben. ebenso unbe«
Keischkarten mit dm Fleischmarken. Die

mrbehörden haben über die Au»gabe der
ilarten an einzelne Personen oder Haurhal-
» ?p. fortlaufende Berzeichniffe zu führen.

IV.
iät di, vonderzulagen find besondere Ber-
»ü« (Kundeniiste) ein,»führen.

V.
b>r Vorsitzende de» Krei«au»schuffe« ist er

>. alle zur Ausführung dieser Berordnung
sichen Anordnungen zu treffen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
«erden nach8 14 der Bunde,rat»rerordnung vom
21. August 1916 mit Sefängni» bi» zn einem
Jahre und mit Geldstrafen bi» zu 10 000 Mark
oder« it einer dieser Strafen bestraft.

VII.
Dies, Berordnung tritt am Lage ihrer Ber-

öffentiichung im Kretsblatt für den krei, Ufingen in
Kraft.

Usingen, den 20. April 1917
Der Kgl. Landrat

al» Vorsitzender de» Krei»au»schuffe«
v. Bezold.

An die Herren Bürgermeister» zu
Anspach, Brandoberndorf, Cleeberg.Eschbach, Sspa,
Finsternthal, Grävenwietbach, Hausen, Laubach,
Mauloff. Niederlauken Oberlauken, Pfaffenwie»bach,
Roda. d. Weil, Schmitten, Weiperfelden, Wern«
born, Wiihelmrdors.

Die Erledigung meiner Verfügung vo« 20.
Februar 1917, Nr. 2S de, Krei«blatte». betreffend
Aufstellung der Hebeliste der BeitrSge zur Land«
wiitfchastrkammer, wird hiermit in Erinnerung ge¬
bracht und binnen3 Tagen bestimmt erwartet.

Ufingen, den 19. April 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
An die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die Gr-
meinderechner ungesäumt anzuweisen, die Beiträge
zur Hss.-Naff. land«. BerusSgmossenschaft für
da« Jahr 1916 auf da» Konto Nr. 10304 der
Krei»kommuualkaffe Hierselbst bei dem Postscheckamt
Frankfurta. M. einzuzahlen und die Heberollen
bi« spätesten» den 5. Mai d. I ». an die KreiS-
kommunalkaffe zurückzugrben.

Die Bescheinigung am Schluss« der Heberolle
ist unter« etdrückung de» Dienststegel» von Ihnen
zu vollziehen.

Usingen, den 13. April 1917.
Der Borsttzende de» Sektionsvorstande».

v. Bezold.

Der Schneider Karl Hofmann zu Brandobern«
dorf ist zum Feldhüter dieser Gemeinde ernannt
und heute von mir verpflichtet worden.

Ufingen, den 19. «prtl 1917.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
Ufingen, den 19. April 1917.

Der Weibbindermeister Johanne» Jlge zu
Brandobberndorf ist zum»««iten Rachwächter dieser
Gemeind« ernannt und heute von mir verpflichtet
worden. . ^ .

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

E» finden statt:
«eitere und enger«Au»schridung»kämpfe in den

einzelnen Jugendabtrilungen(Zügen dkompagnien),
Endkämpse innerhalb der Kreise pp.,

2. Zeit.
E» werden au»getr«grn:
die Entscheidungskämpfe bi» 4. 6. 17.,
die Endkämpf« bi» zum Beginn der Ferien

und der Ernte.
3. Zulaffung.

Die Beteiligung an den Wettkämpfen ist eine
freiwillige. Jedoch wird erwartet, daß alle Jung-
mannen an den weiteren Au»fcheidung»kämpf«n
teilnehmen. .

Bora»»fetzung für die Zulaffung ist, daß
») die Jungmannen mindesten« feit de« 1. 4.

1917 einer Jugendabteilnngder militä¬
rischen Vorbildung de» Jugend angehören
und an diesem Tage 16 Jahre alt find;

d) geschloffene Jugendabteilungenvon Ver¬
einen gemäß Verfügung vom 39. 13. 191«
Nr. 16721 Ela— ihre Unterstellung unter
die Aussicht der stellvertr. Genkdo«. bi» zum
1. 4. 1917 beantragt haben.

4. Gegenstand der Wettkämpfe.
A. Fünfkampf:

Pflichtübungen:
1. Hinderni»lauf,
3. Handgranatenwerfen,
3. Weitsprung,
4. Schnellauf über 100 Meter.
Wohlübungen: 5»: Turnen am Reck oder
d) Turnen am Barren oder
c) Hochsprung oder
d) Stabhochsprungoder
e) Schwimmen.

Aurführungen zu A 1—5 d im allgemeinen
wie bei den Wettkämpfen 1918
vom 58. 5. 18 Nr. 3303/5. 16

8. Entf«rnung»fchätzen.
6. Schnellfeh. und Meldeübungen.
0. Grupprnwettkämpfe(wir 1916 und

außerdem Faustball.) ^ t .
An den HebungenA- C hat sichi«der zu den

Wetttämpfrn»ugelaffenr Jungmann zu beteiligen:
v. Wertung der Kämpfe:

Die Wertung erfolgt einheitlich nach Punkten.
Da» Kriegrministerium wird ein« Wertungstafel
hierzu aufstellen.

Mit den vorbereitenden Hebungen für du
Wettkämpfe ist in den einzelnen Jugendabtrilungen
bald zu beginnen. Ihnen ist die Hälfte der ver¬
fügbaren Zeit«inzuränmen. ^ _ .

Ueber die Ausgestallung der Wettkämpfe und
die Bereitstellung von Geldmitteln wird demnächst
ausführliche Verfügung ergehen.
Berlin, 18. 3. 1917. Kriegtministeriu«.

(vrrgl. Berfg.
01 d Anlage) .

Zur Vorbereitung der für de» Sommer 1917
vom Kriegrministerium in Aurficht genommenen
Wetttkärnpfe im Wehrturnen für di, Jugendab¬
teilungen der militärischen Vorbildung der Jngrnd
gibt da» Kriegrministerium folgende« bekannt:

1. Einteilung der Kimpse.

Ufingen, den 39. März 1917.
Wird veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
Nr. 3363. v. Bezold.

Der Bunderrat hat aus Grund de« 8 3 de,
Gesetze» über die Ermächtigung de« Bunderrat»
zu wirtschaftlichen Maßnahmen us«. vom4. Nug.
1914(Reichr-Gesetzbl. S . 327) folgende« erord



nung «klaff»!,:
8 1. Terpentinöl und Ktrnül jeder Art ist dem

Krieg«au»schuffe für pflanzliche und tierischeÖ-le
und Fett«, ®. m. b. H. in B rlin anjuielgen und
auf Verlangen abtuliefern.

8 3. Terpentinöl und Kirnöl jeder Art, da«
au» dem >u«land ringesührt wird, ist an den
Krirg»au«schuß für pflanzliche und tierisch« Oel«
und Fett«, G. m b H. in Berlin abzuliefern.

8 3 Der Reichskanzler«läßt di« Au«süh-
rung»besttmm«ngen, «r kann Ausnahmen,»lassen
und weiter« Borfchriften über den Verkehr mit
Terpentinöl und Kirnil erlaffen. Er kann di«
Vorschriften dieser Verordnung auf Terpentinöl»
ersatz und alle Erzeugnisse der Holzdestillation au»,
dehnen.

Er kann bestimm«», daß Zuwiderhandlungen
gegen dir auf Grund vorstehender Ermächtigung
erlaffrnrn Vorschrift«» mit Sefännni« di» zu sich«
Monaten oder mit Geldstrafe bi« zu zehntausend
Mark bestraft» erden sowie daß neben der Strafe
auf Einziehung der Stoff« erkannt«erden kann,
auf die stch die strafbare Handlung bezieht, ohne
Rücksicht darauf, ob sie dem Täler gehören od«r
nicht.

8 4. Der Retchlkanzler kann Vorschriften
über dir Durchfuhr der im Z 3 genannten Stoffe
erlaffen.

8 S. Al« Ausland im Sinne dieser Verord¬
nung gilt auch»a« beseht, Gebiet.

8 6. Die Verordnung tritt am 30. Februar
IS 17 in straft. Der Reichskanzler bestimmt den
Zeitpunkt de« Außerkrafttreten».

Berlin, den 17. Februar IS 17.
Der Stellvertreter de« Reichrkanzler»

_ Dr. Helfferich. _
Auf Grund der Bekanntmachung über Krieg«.

Maßnahmen, zur Sicherung der BolkSernährnng
vom 22.  Mai 1916 (Reich«.Gesetz« . €>. 401 .)
wird verordnet:

8 1
Branntwein, der in Klelnbrennereien(tz 15 de»

Branntwetnsteuergesetze« vom 15. Juli 190g,
Reich«-Gesetzbl. S . 661) oder der au« Ovft,
Ovftwetn, Beeren, Tresterwein, Kunstwein, Most,
Weintrestern, W-inhes«, Wurzeln oder Rückständen
davon, allein ober mit andern Stoff,n gemischt,
her,«stellt ist, sowie Mischungen, zu denen der
Brenner solchen Branntwein verwendet hat, dürfen
vom Brenner nur an dir Süddeutsche Splritu»-
industrie, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Zweig-
niederlaffung München, oder nach deren Weisungen
abgefetzt werden. Die« gilt auch für die wit Be»
ginn de» 11. März 1917 beim Brenner vorhandenen
Bestände.

Für Branntwein, der aus Wein oder unter
Zusatz von Wein hergestellt ist, verbleibte« bei
den Vorschriften derV'kanntmachung über Vrannt.
»ein au« Wein vom 8. Januar 1»17 (Reich«.
Gesetzbl. S . 35). Im übrigen bleiben für Brannt¬
wein, der nicht unter di, Vorschrift im Ads. 1
fällt, die Vorschriften der Verordnung über Re¬
gelung de« Verkehr« mit Branntmein vom 15.
April 1916 (Reich«-Gesetzbl. S . 379) maßgebend.

§2
Branntwetn, der der Adsatzbeschriinkung nach§ 1

Abs. 1 unterliegt, ist vom Brenner an di, Gesell¬
schaft(8 1 Abs. 1) nach deren Weisungen zu liefern.
Der Brenner hat den Branntwein auszudewahren,
pfleglich zu behandeln und auf Abruf zu verladen.
Dir näheren Bestimmungen über di, Lieferung
svwie über die Akstfttllung der für di, Preitbe.
rechnung zugrunde zu legenden Mengen trifft der
Borfitzend» der Reich»bramitw«infttlle.

Die Gesellschaft hat den Branntwein abzunehmen.
Erfolgt dt« Abnahme nicht binnen einem Monat,
nachdem der Brenner sich zur Lieferung bereit er¬
klärt hat, so ist der Kaufprei« vom Ablauf de«
Monat» an mit l vom Hundert über dem jeweiligen
Reich»dankdi«kont zu verzmsen. Mit dem Zeitpunkt,
an dem die Verzinsung beginnt, geht die Gefahr
de» zufälligen Verderben« oder der zufälligen Wert¬
minderung auf die Gesellschaft über.

Erfolgt dt, U-berlaffungn.ch« freiwillig, so
kann da» Etgemum auf Antrag der Gesellschaft
durch die von der Lande»jen«rolbehörde zu deftim-
wende Behörde auf die tn dem Antrag bezeichnete
Stelle übertragen werden. Die Anordnnug ist an
den Besitzer de» Branntwetn« zu richten. Da«
Eigentum gehl über, sobald die Anordnung dem
Besitzer zugeht. Zuständig ist die Behörde dr«

Bezirk», au« dem bi, Lieferung erfolge« soll.
8 »

Für Branntwein, für den gemäß $ S de«
Gesetze», betreffend Beseitigung de« Branntwein-
kontingent«, vom 14. Juni 1813 (Reich«.Ge etzbl.
S . 378) eine Berbrauch«abgabe von 0,84 Mark
für da« Liter Alkohol zu entrichten ist, gilt die
LieferuvgSpfl'cht nach 8 2 nur, wenn dir Erzeu¬
gung im Betrievtzjahr, im laufenden Betri,b«jahr
einschließlich der mit Beginn de» 11. März 1917
vorhandenen Bestände, 25 Liter übersteigt.

Die Absatzdejchränkung nach8 1 Abs. 1 gilt
jedoch auch für solchen Branntwein.

8 4
Die Gesellschafth t dem Brenner eine« ang-

meffenen Uebernahmeprei« zu zahlen. Der Pr,i«
darf die von dem Vorsitzenden der Riich«brount.
weinstell« nach den Weisungen de» Reich«kanzler»
festgesetzten Grenzen nicht überschreiten; er schließt
die Kasten der Beförderung bi» zur Verladestelle
dr« Orte», von dem der Branntwein mit der
Bahn oder zu Schiff versandt wird sowie dir Kosten
der Verladung dasrlvft ein.

Der Prei» ist spätesten« 14 Tage noch der
Abnahme zu zahlen. Für streitig« Restbeträge be¬
ginnt die Frist mit dem Tage, an dem die Ent¬
scheidung de« Vorsitzenden der Retchsbranntweinstelle
(8 5) der Gesellschaft zugeht.

8 b
Ueber Streitigkeiten, die sich au« der Lieferung

zwischen dm Beteiligten ergeben, entscheidet end-
gültig der Vorsitzende der ReichSbronntwrinstelle.
Bei der Entscheidung von Streitigkeiten über den
Prei» ist er an die gemäß tz4 festgesetzten Grenzen
gebunden.

§ 6
Der Vorsitzende der Reich-branntwrinstelle de-

stimmt, an wen, zu welchen Zwecken und in welchen
Mengen der Branntwein von der Gesellschaft ab»
zusetzen ist. Er setzt die Prese für di, Abgabe fest.

87
Der Geschäftsbetriebder Gesellschaft unterliegt,

soweit es sich um die Ausübung der ihr durch dtes»
Verordnung übertragenen Rechte und Pflichten
handelt, der Aufsicht de» Reichskanzler».

Der Reichskanzler verfügt über den bei Durch¬
führung dieser Verordnung für dt, Gesellschaft sich
etwa ergebenden Reingewinn.

S 8
Wer Branntwein, der der Vorschrift iw 8 1

Abs. 1 unterliegt, herstellt, hat der Reich»braoot»
»einstelle über Art nnd Umfang der Erzeugung
auf Erfordern Auskunft zu erteilen.

Die Hersteller von Branntwein, der der Liefer-
ung-pflicht nach§ 2 unterliegt, haben der Reich»,
branntveinstelle, Abteilung München, und dem zu-
ständigen Hauptamt bi» zum fünften Tag, jede»
Monat« Lver die bet Beginn de» Monat» vor-
hindenen Vorräte an Branntwein sowie über die
im Vormonat erzeugten Mengen«»zeige zu erstatten.
Die Anzeige ist erstmalig für die mit Beginn de»
11. März 1917 vorhandenen Vorräte bi» zum 29.
März 1917 zu erstatten.

8 »
Der Präsident de« Krieg«er»ährung»ami« kann

B'stimmuugen zur Lutführung dieser Verordnung
«klaffen und bestimmen, daß Zuwiderhandlungen
mit den i« 8 10 b,zeichneten Strafen zu bestrafen
sind. Sr kann Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Verordnung zulaffen.

8 10
Mit Srfängni« bi« zu frch» Monaten oder

mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird
bestraft:

1. « er der Vorschrift im 8 1 zuwiderhandelt
oder den ihm nach g 3 Abs. 1 obliegenden
Verpflichtungen nicht nachkommt;

3. « er «ine von ihm nach8 8 »bs. 1 er-
forderte Autkunft nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder die ihm »ach8 8 Ads. 3 obliegende
Anzeige nicht innerhalb der gesetzten Frist
erstattet oder wer in den Fällen de« 8 8
Ads. 1, 3 wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht.

Reben der Strafe kann ans Einziehung der
Gegenftände erkannt werden, auf die sich dir straf-

I Wer Brotgetreide verfüttert,Iversündigt sich am Vaterlande I

J

bare Handlung bezieht, ohne
dem Täter gehören oder uicht.

8 ii
Dies« Verordnung tritt mit r ■.tlip:

1917 in Kraft. 3 „or
Berlin, den 34. Februar 191, jJJ Aefo

Der Stellvertreter de» .
Dr. Hrlff .Hl- M

Frankfurt o. M.,—
XVIII. « rmeelorpz

Stellvertretender Genera«, aif
»dt. III b. Tgb. Rr . «858/z,

Verordnung über
in Land- nnd Forstes«

»uf Grund de« 8 » d de» J { 6<tt
Juni 1851 in Verbindung mit U
vom 11. Dezember 1915 ordne (3 «
nnterstellttn Korp»bezirk und — i* |, . a..
mit dem Gouverneur—

■s »n

auch fi ?
bereich der Festung Mainz an: ’

g 1 geu*11
Männlichen uno weiblichen%

der Land- und Forstwirtschaft des«
verböte», ohne schriftliche Beneh,
ständigen Behörde i» ein« andere .
forstwirtschaftlich, Beschäftigung üb, *; ! „

Ebenso dürfen in Landgemriits ‘t . '
Personen, bi« in einem Arbeit«^ "l Dcr
überhaupt noch nicht gestanden hadq h
liche Genehmigung der zuständige» *
ander« al» land. oder forstwirlschast!T mx)(
gltng nicht annehmen.

Dt. Genehmigung ist nur »n , [, m
durch Annahme einer andere» Arb, . om
ländische Interesse an der Fördert» , ? x
schasiltchen Erzeugung nicht beeintri, " it

Zuständige Behörde ist der Landrat
i» preußischen Stadtkreisen sowi, ? ^
Städten mit über 30000 Einwoh» * an,
bürgermeister.

8 2

®tof

Jede männliche oder« eidlichê .*„11
pflichtet, auf Aufforderung der zusiä
(8 3) ihre« Wohnsitz,, im Bezirk
oder Nachdargrmeinde gegen den jewtj
orte üblichen Lohn «ine ih'.e,i Kräfl, " ,.
leiten entsprechende land- oder foi
Arbeit insoweit zu übernehmen, al» if
ltch« Schädigung ihrer eigenen
schehen kann.

8 3
Die Aufforderungen erfolgen

Mkindroorsteher. Sir dürfen nur
sie unbedingt erforderlich sind, um
Loden«, in«besond,rr di« Bestell»
oder di» Einbringung der Ernte fii
Unter die er Vorautfttzung ist «in«
auch an Sonntagen zul fffig. JJJJJg

Zeugnisse von Krei»- oder and,
Arrzten befreien, forneit sie die Unst
aufgetragenen Arbeit bescheinigen. >^ «iii
von der Verpflichtung zur Arbeiirhils 00

Gegen di« Verweigerung der En
1) sowie gegen dir Heranziehung ji Jx c
gegen die Höh, der Entlohuug(8 3) ^ tv
schwrrde zu, die keine aufschtebende
Urbar dir Beschwerde entscheidet ' ,
Fall« de» 8 1 der Regi«rung«prästdeniim(i
de» Innern in Darmstadl), im Fallt (̂t  z
Landrat(Kr«i»birrklor) und, wennd ltj, rolfl
Vorsteher einem Landraltarnt (Kt«
untersteht, der Regi,ruiig«präfidenl
de» Innern in Darmstadl).

Wer dem Verbote de« § 1 zuwid ^ hlj
einer auf Grund dr« 8 3 erlaffene» n %
ohne »»«reichenden Grund nicht naä>M „
mit Gefängnt« bi« zu ktnem Iah «, b« ^
mildernder Umstände mit Haft oderP
... . «« . ^

7
zu 1500 Mk. bestraft.

ir Lag,
Dir Verordnung tritt mit de« T >, (%t

kündung in Kraft
außer Kraft.

und am 15. Ü ji.

Der stellv. Kommandierend« Rin nt
Riedel,

StNtralltlUnaiü

m»
tu»

»timst



N , iße» Hauptquartier, 31. »prst.

, , P ’uppc fttonprini Nuppretch.
.»oorstöß« '« Ypern-Sogen brachten

^ ^ Atsangene und B«ute an Graben.
1S  Etliche Steigerung der Feuer tätigkeit
‘t der Bahn »rra, —Sambrai-> *
’}  gruppe Deutscher Rtonpti*}.
^ (t ofltt deutscher Stämme vollsühren
!' faltigen Schlachtfeld, an der Ai»n,
A « Ldampegnei« Kampf Mann gegen
Uh1 hj , z»m Lore getreuen>u»harren
ttb!m»eu«r täglich und stündlich Helden.
* ? L «ere»b»richt kann ste nicht einzeln
st t:
bt *
l , «ormitteg wurde durch Stoßtrupp»

ist ifll  auSerfabrik südlich von Eerny vom
fit SU ; weiter östlich, an der Hurtebise

!m unsere Truppen französisch« Testan-
>M Srimont»urden frauMch-rusfisch«

% .B,n verlustreich»urückg,wiesen,
esq«ochmittagtstunden setzte an der ganze»
he, „„t in der Champagne wieder starker
ne " f (in. Heftige Angriffe entwickelten
Mi, von der Hochfläche von Paiffy bi«
eins tzstlich von Craonve, und »wischen
»ve, "n der Luippei-Medernng Am Chemin
ab» " h„ chh« feindliche Sturm i« Feuer,
gen stellen i« Rahkamps, zusammen.
H  Kampagne scheiterten die Angriffe vor

tellungrn.l» < *
Irbi4 oon Reim, und in den »rgonren

riete Sturmtrupp» in di» feindliche Lim»
Mi „ nit Gefangenen zurück.
rat  See«,gruppe Herzog Albrecht.
wb7 #Q„ Kt. Rihi,l verlief ein Unter-
'oto,ch Wunsch. Auch dort blieben mehrere

, Gefangene in*unserer Hand.
«günstig«Wetter der letzten Tag, schränkte

»liafeit ein.
>rm 17. April find in Luftkämpsrn sieben,
ahrkanonen drei feindliche Flugzeuge ab-

jworden.

licht» Krieg,schauplatz

Mazedonischen Front
«eist geringer Gefecht,lätigkeit die Lage

Der Erst« Beneralqnartirrmeistcr
Ludendorff.

Große» Hauptquartier , 3». April.

Oeßltchrn RrirgSschauPlutz
Nicht» Reu,.

Mazedonische Front
Auflebende Gefecht«tSiigk-it im Cerna-Bogen

und südwestlich de« Dvjran.See».
Der Erste Generalquarttermelster.

Ludendorff. _ __

Die Zehtttscheuern.
Sin Beispiel staatlicher Leben»« itt,lverforgung in

Deutschland au« früheren Zeiten.
Fast überall in unseren heimatliche« Gaurn,

besonder, anch in den Rhein- und Marngegenden
haben stch alte Gebäude erhalten, an welchen no»
heute der Raine . Zehntscheuer" oder„Zenthos
haftet. E, sind meist groß«Gehöfte mN Scheuern
und Stallungen, welch, ursprünglich da» best,« ««
waren, den „Zehenten" di. Naturalabgaben der
Untertanen an di« Obrigkeit, auszunehmen und
zu verwahren. Denn e» ist noch gar nicht so
lange her. daß di« ländlichen Gemernden ihre
Steuern größtenitil, nicht in Geld erleben, sondern
nach alte« deutsche« « -brauch»o« Ertrag, ihrer
Felder und Fluren den »rhuten Test (daher der
Name Der Zehente") an den vom Landethenn
eingesetzten Bogt in di. dazu bestimmten Gamm«,
stellen abltesern mußten. Die Ramralwirtschajt
hat ja überhaupt auf dem platten Lande viel
länger al, «an gemeinhin annimmt in Deutschland
noch»orgeherrscht. selbst zu ein« Zeit al, d>,
Städte und ihr, Bewohner schon längst zur rernm
«eldwirtschast stbergegangrn waren.- « '« «nt
dies«, Steuersystema»,gebaut war lehrt un, em
WeiStum, (Dorfrecht) de. 13. » * * £ •• *
htifet da: Zehenten soll « an geben zede» Jahr
von der Frucht aus dem Feld, und dem geborenen
Bieb im Stalle, «a, und welcherlei da» sei, und
von verdiente« Lohn und aller rechter Gewinnung,
sin der Frucht auf dem Felde gehört alle«, «a»
auf Bäumen oder Erden wüchset, e, sei Gr«,
oder Korn, Hol», da, man vom Stamm, hart,
oder « elcherlei ander Ding da, auch sein mag.

Auf solche Weis, häuften stch in de» Zehnt¬
scheuern der Lande,Herrn große Vorräte vonNamn
allen aller Art an, in unseren« egenden vor allem
Korn und Wein; daneben wurden in den herrschm-
iichen Wäldern mit den ongefalleuen Ferkeln ein«
au,gedehnte Schweinezucht getrieben <8* »«
natürlich au. geschloffen, daß di«Behörden alle diese
Vorräte im Laufe de» Jahre, selbst verzehrten,
wenn auch dt, Beamte und Pfarrer «rnen Teil
ihre« Gehalte« regelmäßig in Naturalien entgegen-
nehmen mußten. Auch war „ oft schwierig' wenn
nicht gerade in einer benachbarte« Stadt em
größerer Markt zur « erfügung stand, die Srtrig-
niff. de» Zehnten in « eld umzusetzen. Dt. Ver-

ihr,Verhältnisse waren ja noch äußerst dürftig undVx T _ w* mnAt» RA da, Bestreben

.piche» Krietz-scheuhlah:
hier«,grupp« Kronprinz Rupprecht.
gehrrren Stellen der standr. und

»dm gestern der Artillerirkampf an Starke
dihnuna zu; nördlich der Scarpe steigerte
litoeUtg zu äußerster Heftigkeit. Trugen
un vor unseren Linien wurden unter Ver¬
quer genommen. Ein starker englischer

»vorstoß auf dem Nord-Ufer de, Bache,
»rch Gegenangriff zurückgeworfen.
der englischen Front, nordwestlich von St
, vormittag, klein« Gefechte, südlich der
nur Artillerielätigkrit.
tzerrr,gruppe Deutscher Kronprinz,
der»i,ne »nd in der Champagne blieb
itzweg di« «ampstättgkeit bi, zum Abend

tzerry-au-Bac sprengten unsere Sturmtrupp»
nMsche« Blockhau, « 't Besatzung, «er
hortebis«Fe, an der Straße Re>m«-Ne»f-
iiördlich von Pro»n«, und auf de« West«
it 6uippe, Gefechte, die für den Fen'd
«ich endeten. , , „
blich von Ripont wurde «in französtschrr
tabg,wiesen.

hiere.gruvpe Herzog Albrecht.
Lag» ist unverändert. ^ ^
Gegner verloren im Lustkamps gestern

Utzzengi, von denen fünf durch dir Jagd-
«, Rittmeister» Freiherrv. Richlhofen ab
>>wurden. . . . .
tiN'flitger brachten über Rieuport ein feind
lchschiff zu« brennenden Absturz in See.

Die ältesten Brotmarken find un» au, den Hunger-
jahren 1539—1540, die damal,, au, Kupfer ge¬
prägt, von der Stadt Nürnberga«,gegeben wurden,
bekannt. Nur war dies« Art obrigkeitlicher Für¬
sorge meist sehr mangelhaft, denn für längere
Zeiten der Not reichten dir Borräte faßt niemal«
au, Die Macht de» Staat, war nicht im
Stande der frevelhaften Gewinnsucht entgegen»u-
treten, die au, de« Steigen der Preise Vorteil
zu ziehen suchte und die notwendigsten Lebens¬
mittel zurückhielt; wie heute hat schon damal»
diese» weitverbreitete Uebel eine traurige Rolle in
der Geschichte der «rnährung. schwierigketten ge¬
spult. In den Berichten über diese Heimsuchungen,
aus den SchaustÜckem. welchi zur Erinnerung an
dieselben entstanden, lesen wir wiederholt den
Spruch „Wer Korn einhält, dem fluchen die
Leute, aber Segen kommt über den, der e» her-
giebt." Eine groß« Erschwerung war e« auch,
,ah in Deutschland kein» einheitlich» Regelung
durch die Reich,gewait möglich war und jeder
Staat in voll,wirtschaftlichenDingen tun und
lasten konnte wa, er wollte. Da« hat noch bet
»,n letzten groben Mißernten der Jahre 1816—17
und 1837 zu schweren Reibungen und Vermehrung
der Leiden in einzelnen Gebieten geführt.

Auch heute stehen wir durch den fluchbeladenen
Aushungerungskrieg unserer Gegner vor erheblichen
Schwierigkeiten in unserer Ernährung. Wir können
denselben aber« it ganz anderen Mitteln entgegen-
treten al, die Deutschen früherer Jahrhunderte.
Heute vermag da, Reich die Vorräte in den
einzelnen Gegenden sestzustellen und gegeneinander
au,zugleichen. De« Transporte auch großer
Mengen stehen keine unüberwindlichen Hinderniste
mehr im Wege und ourch streng, Rationierung
kann eine zwar knappe aber immerhin au»kömm-
lich, Ernährung gesichert werden. Freilich, die
Regierung allein kann der Lage nicht Herr werden,
sie bedarf dazu der Mithilfe ein.» jeden Einzelnen,
der Einsicht und de, guten Willen», zumal auch
der Landbevölkerung. Jeder muß hier mit seinen
Volksgenossen teilen und ertragen, denn wir wären
alle verloren, wenn die Eigenliebe de, einen Teile,
e, unmöglich« achte den andern Teil de, Bol«,
zu ernähren. Schlimmere Zeiten al, die heutigen
haben unsere Borsahren durchgemacht und über-
standen, obwohl st« noch nicht al, vollberechtigte
Bürgera« Staate Teil hatten, sondern oft in
harter Fron ungeliebter Herren dienen mußten.
Wenn wir un» heute Entbehrungen auferlegrn,
so wiffen wir wofür, e» gilt das Heiligste zu
retten, da» un» alle umschließt und stützt, unser
geliebte», deutsche» VaterlandI _ u

unsicher Immerhin macht« da» Bestreben
mehr und mehr gellend, den Ueberschuß durch Ver-
L zu verwerten und di. B-dürfniff- de» Handel»
und der Stadtbevölternng damit zu befriedigen.
Aber e« verblieb in den staatlichen Magazinen
tmmer noch-in ziemlicher Bestand al» Reseroe.
Dieser Reserven zu erhalten war aber damal,
nötig für dir regelmäßig wiederkehrenden Zeiten

D°R E»Ist ÄtfmTef & t völlig au» d-m Be¬
wußtsein geschwunden, wie oft früher Deutschland
oder einzelne Teile de, Reich» von Hungersnöten
heimaesucht worden sind und welch ernsten Sm»
da« S-bet „Unser täglich Brot gtb un, heut,
für unsere Vorfahren gehabt hat. Kame» doch
sogar vor, daß Nord- und Ost-Deutschland bttter.n
Mangel an Lebensmitteln litten, »ährend im
Süden und Westen Ueberfluß herrschte. Denn e,
bestand ja keinerlei Möglichkeit, d« dort vor
handenen Borräte in genügender Menge nach den
bedrohten Gebieten zu schaffen, da alle Verkehrs¬
mittel zu solche« Massentran»por> fehlten! Für
solche Zeiten mußten die Behörden in den einzelnen
Staaten Vorsorgen. Nach den vorliegenden Be¬
richten haben dann di. in den Zehnschmern lagernden
Gelreidemengm dazu gedient, die Not zu lindern,
so drückend auch vorher die zährltchen Abgaben für
die Landbewohner gewesen waren. Man nahm
dt« Verteilung in der Weise vor, daß de« B«
dürstiaen da, Getreide oder Mihi z» einem von
den Behörden fetzgesetzten Höchstpreit abgegeben
wurde. In de» Städten verteilte man Brot-
marken, gegen welche die vezugtberechtigten tm
b»n Bäckern ihr bestimmte, Quantum erhielten

Zwaugsversteigeriing.
Dienstag. Uu  24 . April 19« , w

mittag, 11 Uhr, versteigere ich in Mönstadt
öffentlich, meistbietend, gegen gleichb«re Zahlung

2 Schweine . I « alb . 1 Rind , l
Lreschmaschin«. t Häckselmaschine,
1 Kuh.

Sammelpunkt der Kaufliebhaber an der
Bürgermeisterei.

Königftein i . T.» den 33. »pnl 1917.
Mohne« ,

Gerichtsvollzieher in Königsteini. T.

ZwaitsTersteitenui.
Dienstag, ve« 24 April *»17, ««tag»

13J/i Uhr. versteigere ich in Haffelbor « öffent¬
lich, meistbietend gegen gleich bare Zahlung

* Kuh.
Sammelpunkt der Kaufliebhaber an der Bürger¬

meisterei. „
« »nigstein i T . . dm 33. »pnl 1917.

Mohne».
Gericht» voll,ieher in Köniqsteini. T.

Zwangsversteigerung,
MW» - * . »«

mittag» 10 Uhr, versteigere ich » Anspach
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare Zahlung

1 Mähmaschine. } voll «. Bett , l
Nachtschränkchen, lzweitür .Kleider-
schrank. , . .

Sammelpunkt der Kaufliebiaber an der
Bürgermeisterei.

Königftein i. T.. den 32. »pnl 1917.Mohne«.
Gerichtröollzirher in Köntgsteinr. T^
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Gestern Mittag entschlief sanft nach schwerer Krankheit
unser lieber Vater , Grossvater und Schwiegervater

Johann Heinrich Becker
Bürgermeister a. D.

im Alter von 76 Jahren.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Eschbach , den 22. April 1917.

Am 21 . April wurde in die Ewigkeit abgerufen der
stellvertretende Vorsitzende des Kirchen Vorstands

Bürgermeister a. D.
Johann Heinrich Becker.
Wir betrauern in dem Heimgegangenen einen treuen

Kirchen Vorsteher , der 29 Jahre lang mit voller Hingabe seinen
Dienst versah , dessen Herz für die Sache Gottes und seiner
Kirche schlug , und der sich um unsere Gemeinde viele Ver¬
dienste erworben hat.

Die Kirchengemeinde und kirchlichen Körperschaften
werden seiner stets dankbar gedenken . Gott der Herr aber
schenke ihm Frieden und ewiges Leben!

Der KircbenTorstand zu Escbbacb.

Verzückte Waschkeffti
50 —500 Liter und

Herdschiffe
verschiedener Größen zu Fabrikpreisen

Zabel & Zebeurer
» . M. b H.

Oberursel bei Frankfurt am Main.

I

| Sucht sofort ein

tüchtiges Mädchen
für Hauaarbeil (1

Frau Dr . laoetze.

Ehrliches, fleißiges Mädchen
gegen guten Lohn sofort gesucht Lochmühle.

Neue oder noch gut erhaltene
Hobelbank

z« kaufen gesucht. Angebote mit Pniaangabe
nimmt entgegen
*) Lehrer Ott , Heinzenberg.

/Gm rebhuhnfarbige - Huhn und ein reb
huhnfarbiger Hahn entlaufen. Meder,

bringer erhall gute Belohnung (*
Fritz Lauer.

Frischmelkende Ziege "WA
(unter 3 die Wahl), sowie ein 5 Wochen alle»,
abgewöhnte» Jiegeulamm zu verkaufen (*

Fritz Jack, Ufingen.

2 Ziegenmutterliimmer
zu veikausen (*) Obergaffe 21.

Simmenthaler Zuchtbullen
IS Monate alt , von tadellosem Körperbau, zu
verkaufen (*) Busch , Landfiein.

Triichtige Fahrkuh
zu verkaufen Frau Heiur . PreveuiN - 2k,
*) Heinzenberg.

Zwei Rinder
12 Monate alt , gleichfarben (braun mit mißen
Köpfen) zu verkaufen (2

Jakob Heiv , Schmitten.

Bekanntmach
der Stadt Us
Wegen der Aussaat von

Tauben von heute ab bi» zum %
den Schlägen einzuhatttn.

Gleichzeitig bringe ich in Srinn^
freie Umherlaufen von Hau«g«fltzg^
Grundstück« nach ß 1 der Poliz,j, .«7
10. 7. 189T verboten ist.

Zuwiderhandlungenwerden btfhoft
Ustugeu, den 20. April I9iy

Die Po lizeiun»

Die Brotkart«nau»gabe findet « org,.
den 2t . April vormittag» 10 Uhr /
zelneu Bezirken statt.

Usingen, den 23 . April 1917.
Die StiHjnj

Bruteie
iibin

rm »t «U

von rein. Rasi . Legehühuar«
Zuchtstation

bei hfingkH

Im Pfarrhaufs zu Pfaffe
steht ei«

preiswert zu verkaufe « .

1 Landauer, 4 Kaste,
3 Leiterwagen, 1 Pri,

wagen, 1 doppelspünn. tzî vb
geschirr, sowie verWa®

Frachtgeschirrr fff
sind verkäuflich

Wilhelm Herr . Niederreif
.Nage'
rbie<5

- - - - |0lttpO
Libmann.  Bürg« ^,,Po

Anchge nachj K
au» erstklassigen Stoffen (Frieden»wan> ^ ,

5)
Schneiderei§8, ^ \t\

Usingen, »darf«
Mehrere Partien hn i « »

Mt.
wfc“

de«,

find unterweg» und treffen in den nächstinD̂*' °
Bestellungen erbittet

Siegm . Liliei

Kleesame
lefotibtt*

1,0«

Die Stadt Frankfurt Luä
beabsichtigt, Lieferuugs-Vert» ^

w - *Früh- ui
Spätlulrtoltttn

lister

mit Grotzgruudbesitzer« . Laad»
liche« Orgauifatioue » uud C

lern abzufchlietzev.
Angebote find zu richten an:

Städtisches Lebensmitt
«dt . « artoffelversorguug,

SteÜo

inten

«54.

la Saathi
offeriert Siegm. liliensftto.
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